
§ 67d SGB X                                                                                                Übermittlungsgrundsätze 

(1) Eine Übermittlung von Sozialdaten ist nur zulässig, soweit eine gesetzliche Übermittlungsbefugnis 
nach den §§ 68 bis 77 oder nach einer anderen Rechtsvorschrift in diesem Gesetzbuch vorliegt.  

(2) 1Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung trägt die übermittelnde Stelle. 2Erfolgt die 
Übermittlung auf Ersuchen des Dritten, an den die Daten übermittelt werden, trägt dieser die Verant-
wortung für die Richtigkeit der Angaben in seinem Ersuchen.  

(3) Sind mit Sozialdaten, die nach Absatz 1 übermittelt werden dürfen, weitere personenbezogene 
Daten des Betroffenen oder eines Dritten so verbunden, dass eine Trennung nicht oder nur mit unver-
tretbarem Aufwand möglich ist, so ist die Übermittlung auch dieser Daten nur zulässig, wenn schutz-
würdige Interessen des Betroffenen oder eines Dritten an deren Geheimhaltung nicht überwiegen; 
eine Veränderung oder Nutzung dieser Daten ist unzulässig.  

(4) 1Die Übermittlung von Sozialdaten auf maschinell verwertbaren Datenträgern oder im Wege der 
Datenübertragung ist auch über Vermittlungsstellen zulässig. 2Für die Auftragserteilung an die Ver-
mittlungsstelle gilt § 80 Abs. 2 Satz 1, für deren Anzeigepflicht § 80 Abs. 3 und für die Verarbeitung 
und Nutzung durch die Vermittlungsstelle § 80 Abs. 4 entsprechend.  

 


